
Stand: 19.05.2024 17:29:45

Vorgangsmappe für die Drucksache 18/4871

"Bahnlärm wirksam und nachhaltig verringern - Anwohner an Bahnstrecken in Bayern entlasten"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 18/4871 vom 20.11.2019

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 18/5984 des BV vom 26.11.2019

3. Beschluss des Plenums 18/6366 vom 06.02.2020

4. Plenarprotokoll Nr. 39 vom 06.02.2020



 

18. Wahlperiode 20.11.2019 Drucksache 18/4871 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Antrag 

der Abgeordneten Otto Lederer, Thomas Huber, Klaus Stöttner, Jürgen 
Baumgärtner, Alexander König, Dr. Marcel Huber, Jochen Kohler, Ulrike Scharf, 
Josef Schmid, Angelika Schorer, Thorsten Schwab, Martin Wagle CSU, 

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Manfred Eibl, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter 
Bauer, Susann Enders, Dr. Hubert Faltermeier, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva 
Gottstein, Joachim Hanisch, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, 
Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, 
Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Bahnlärm wirksam und nachhaltig verringern – Anwohner an Bahnstrecken in 
Bayern entlasten 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. Der Landtag begrüßt, dass sich die Staatsregierung in der aktuellen Legislaturperi-
ode eine wesentliche Entlastung der vom Schienenlärm besonders betroffenen Be-
völkerung insbesondere im Bereich München – Grafing-Bahnhof – Rosenheim – 
Kiefersfelden, aber auch an anderen hochfrequentierten Bahnstrecken, zum Ziel 
gesetzt hat. Für Bestandsstrecken sind nach Auffassung des Landtags hierbei die 
modernsten und effizientesten Lärmschutzmaßnahmen umzusetzen. Der Landtag 
fordert die Staatsregierung auf, sich auf Bundesebene sowie gegenüber der Deut-
schen Bahn AG dafür einzusetzen. 

2. Der Landtag stellt fest, dass mit der 2017 erfolgten Verabschiedung des Schienen-
lärmschutzgesetzes ab 2020 durch das Verbot lauter Güterwaggons im deutschen 
Schienennetz der Schienenlärm bereits nachhaltig verringert werden kann. Ab dem 
Fahrplanwechsel im Dezember 2020 wird ein Schallemissionswert festgelegt, den 
nur leise Güterwaggons mit Verbundstoff-Bremssohlen einhalten können bzw. laute 
Güterwaggons nur dann, wenn sie mit deutlich geringerer Geschwindigkeit fahren. 
Dies wird zu einer erheblichen Entlastung von betroffenen Anwohnerinnen und An-
wohnern führen, die dringend notwendig und geboten ist. Der Landtag fordert vor 
diesem Hintergrund die Staatsregierung auf, beim Bund auf eine konsequente Um-
setzung des Gesetzes zu drängen. 

3. Der Landtag hebt hervor, dass bereits seit dem Fahrplanwechsel 2012/2013 laute 
Güterzüge höhere Trassenpreise für die Nutzung von Schienenwegen der DB Netz 
AG zahlen müssen als leise Züge. Äußerst leise Güterwaggons werden vom Bund 
mit einer Innovationsprämie belohnt. Damit sind wichtige Impulse für die Forschung, 
Entwicklung und Markteinführung von innovativen Lärmvermeidungstechniken so-
wie von lärmarmen Güterwaggons gesetzt worden. Zudem soll der Bund auch die 
Neuanschaffung und den Umbau von Triebwagen und Lokomotiven durch einen 
Innovationsbonus unterstützten. 

4. Der Landtag fordert die Staatsregierung auf, sich für eine schnellstmögliche Umset-
zung der vom Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur a. D. Alexander 
Dobrindt im September 2016 zugesagten Schallschutzmaßnahmen entlang der Be-
standsstrecke des Brenner-Nordzulaufs, wie die Errichtung von Schallschutzwän-
den, den Einbau von Schienenstegdämpfern sowie Lärmsanierungen am Gleis ein-
zusetzen, zumal die Finanzierung durch den Bund gesichert ist. Mit Blick auf die 
prognostizierten Zahlen des Gütertransports entlang der Verbindung München – 
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Verona scheinen diese Maßnahmen allein jedoch nicht geeignet, eine langfristig 
tragbare Situation herbeizuführen. 

5. Der Landtag begrüßt alle Maßnahmen, um die Lärmbelastung für die Anwohner der 
Brenner-Zulaufstrecke zu verringern. Dabei müssen in den Ausbauabschnitten die 
gleichen Lärmschutzvorschriften wie für Neubaustrecken zur Anwendung kommen. 
Der Schutz entlang der Bestandsstraße muss bereits lange vor dem Bau der Neu-
baustrecke verbessert werden. Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich gegen-
über dem Bund hierfür einzusetzen. 

 

 

Begründung: 

Die Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene ist ein wichtiges und seit 
Jahren verstärkt gefordertes Ziel moderner Verkehrsplanung. Der Modal Split muss ins-
besondere auch zugunsten des Schienengüterverkehr verbessert werden. Unser Nach-
barland Schweiz nimmt hier seit Jahren eine Vorbildfunktion ein. Vor diesem Hinter-
grund sind Maßnahmen, die diese Verkehrsverlagerung weiter vorantreiben, zu begrü-
ßen. 

Es ist jedoch zu bedenken, dass eine Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene für die 
Anrainer von Bahnstrecken auch Nachteile, wie zum Beispiel gestiegene Lärmemissio-
nen, mit sich bringen. Es ist deshalb von zentraler Bedeutung, dass nicht nur an Neu-
baustrecken, sondern auch an den Bestandsstrecken Maßnahmen zum Schutz der An-
lieger ergriffen werden müssen. Nur so kann auch die Akzeptanz in der Bevölkerung für 
eine Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene erhöht werden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr 

Antrag der Abgeordneten Otto Lederer, Thomas Huber, Klaus Stöttner u.a. CSU, 
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Manfred Eibl u.a. und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 18/4871 

Bahnlärm wirksam und nachhaltig verringern – Anwohner an Bahnstrecken in 
Bayern entlasten 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Dr. Marcel Huber 
Mitberichterstatter: Dr. Markus Büchler 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr federführend 
zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 16. Sitzung am 26. No-
vember 2019 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Sebastian Körber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Otto Lederer, Thomas Huber, Klaus Stöttner, Jürgen 
Baumgärtner, Alexander König, Dr. Marcel Huber, Jochen Kohler, Ulrike Scharf, 
Josef Schmid, Angelika Schorer, Thorsten Schwab, Martin Wagle CSU, 

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Manfred Eibl, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter 
Bauer, Susann Enders, Dr. Hubert Faltermeier, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva 
Gottstein, Joachim Hanisch, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, 
Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, 
Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 18/4871, 18/5984 

Bahnlärm wirksam und nachhaltig verringern – Anwohner an Bahnstrecken in 
Bayern entlasten 

1. Der Landtag begrüßt, dass sich die Staatsregierung in der aktuellen Legislaturperi-
ode eine wesentliche Entlastung der vom Schienenlärm besonders betroffenen Be-
völkerung insbesondere im Bereich München – Grafing-Bahnhof – Rosenheim – 
Kiefersfelden, aber auch an anderen hochfrequentierten Bahnstrecken, zum Ziel 
gesetzt hat. Für Bestandsstrecken sind nach Auffassung des Landtags hierbei die 
modernsten und effizientesten Lärmschutzmaßnahmen umzusetzen. Der Landtag 
fordert die Staatsregierung auf, sich auf Bundesebene sowie gegenüber der Deut-
schen Bahn AG dafür einzusetzen. 

2. Der Landtag stellt fest, dass mit der 2017 erfolgten Verabschiedung des Schienen-
lärmschutzgesetzes ab 2020 durch das Verbot lauter Güterwaggons im deutschen 
Schienennetz der Schienenlärm bereits nachhaltig verringert werden kann. Ab dem 
Fahrplanwechsel im Dezember 2020 wird ein Schallemissionswert festgelegt, den 
nur leise Güterwaggons mit Verbundstoff-Bremssohlen einhalten können bzw. laute 
Güterwaggons nur dann, wenn sie mit deutlich geringerer Geschwindigkeit fahren. 
Dies wird zu einer erheblichen Entlastung von betroffenen Anwohnerinnen und An-
wohnern führen, die dringend notwendig und geboten ist. Der Landtag fordert vor 
diesem Hintergrund die Staatsregierung auf, beim Bund auf eine konsequente Um-
setzung des Gesetzes zu drängen. 

3. Der Landtag hebt hervor, dass bereits seit dem Fahrplanwechsel 2012/2013 laute 
Güterzüge höhere Trassenpreise für die Nutzung von Schienenwegen der DB Netz 
AG zahlen müssen als leise Züge. Äußerst leise Güterwaggons werden vom Bund 
mit einer Innovationsprämie belohnt. Damit sind wichtige Impulse für die Forschung, 
Entwicklung und Markteinführung von innovativen Lärmvermeidungstechniken so-
wie von lärmarmen Güterwaggons gesetzt worden. Zudem soll der Bund auch die 
Neuanschaffung und den Umbau von Triebwagen und Lokomotiven durch einen 
Innovationsbonus unterstützten. 
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4. Der Landtag fordert die Staatsregierung auf, sich für eine schnellstmögliche Umset-
zung der vom Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur a. D. Alexander 
Dobrindt im September 2016 zugesagten Schallschutzmaßnahmen entlang der Be-
standsstrecke des Brenner-Nordzulaufs, wie die Errichtung von Schallschutzwän-
den, den Einbau von Schienenstegdämpfern sowie Lärmsanierungen am Gleis ein-
zusetzen, zumal die Finanzierung durch den Bund gesichert ist. Mit Blick auf die 
prognostizierten Zahlen des Gütertransports entlang der Verbindung München – 
Verona scheinen diese Maßnahmen allein jedoch nicht geeignet, eine langfristig 
tragbare Situation herbeizuführen. 

5. Der Landtag begrüßt alle Maßnahmen, um die Lärmbelastung für die Anwohner der 
Brenner-Zulaufstrecke zu verringern. Dabei müssen in den Ausbauabschnitten die 
gleichen Lärmschutzvorschriften wie für Neubaustrecken zur Anwendung kommen. 
Der Schutz entlang der Bestandsstraße muss bereits lange vor dem Bau der Neu-
baustrecke verbessert werden. Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich gegen-
über dem Bund hierfür einzusetzen. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Dr. Wolfgang Heubisch 

VI. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Alexander Hold



Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Abstimmung ausgenommen sind die Nummern 7 und 22 der Anlage. Dies 

sind der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN betreffend "Potenziale an 

den Mittelschulen V: Mehr Leitungszeit für Schulleitungen der Mittelschule" auf Druck-

sache 18/3978 und der Antrag von Abgeordneten der SPD-Fraktion betreffend "Klima-

schutz statt klimaschädlichem Mega-Wachstum: Alternativen zu Flugverkehr ausbau-

en, Flüge reduzieren, klimafreundliche Treibstoffe fördern" auf Drucksache 18/4573. 

Sie sollen auf Wunsch der antragstellenden Fraktionen gesondert beraten werden. 

Der Aufruf der vorgenannten Anträge erfolgt im nächsten Plenum.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, 

SPD, FREIEN WÄHLERN, CSU, FDP und AfD. Gegenstimmen? Enthaltungen? – Der 

fraktionslose Abgeordnete Swoboda enthält sich. Der fraktionslose Abgeordnete Plenk 

enthält sich ebenfalls. Dann übernimmt der Landtag diese Voten. Danke schön.

Protokollauszug
39. Plenum, 06.02.2020 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 1
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